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Personal- und Organisationsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0749/20 

Titel der Drucksache 

Freies Wlan in Erfurt 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

öffentlich 

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Seitens des Personal- und Organisationsamtes ergeht folgende Stellungnahme: 

 

Zu dem Sachverhalt in den städtischen Gebäuden und Immobilien einen freien WLAN-Zugang 

bereitzustellen liegen bereits vergleichbare Drucksachen(u.a. 0936/16, 2085/16, 1948/17, 

1310/18, 2403/18, 2486/18, 0941/19, 1379/19, 1784/19) vor, die entsprechend den 

Möglichkeiten beantwortet bzw. realisiert worden sind. Hier wird exemplarisch auf die 

Stellungnahme zu DS 1310/18 verwiesen: 

 

1. Die Einrichtung kostenfreier Internet-Zugänge erfolgt in Absprache in Verantwortung des 

Amtes für Wirtschaftsförderung über die Stadtwerke Erfurt. Eine Öffnung des WLAN in 

den Amtsgebäuden wird aus unserer Sicht nicht als sinnvoll angesehen und ist 

entsprechend Punkt (2) verboten. 

 

2. Die Stadtverwaltung Erfurt benutzt als Provider für den Internetzugang das Deutsche 

Forschungsnetz (DFN). Der Zugang zum DFN ist gem. §1 der Satzung ausschließlich 

zweckbestimmt, eine Erweiterung um andere Zwecke ist nicht zulässig. Ein öffentlicher 

Zugang gewährleistet die Zweckbindung nicht und ist deshalb unzulässig. Der Verein 

verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 

Abgabenordnung (§2 der Satzung). Durch einen öffentlichen Zugang entfällt die 

Gemeinnützigkeit und damit das Steuerprivileg. Das DFN ist selbstlos tätig und verfolgt 

nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke (§2 der Satzung).  

 

Die Seniorenklubs, die Hauptbibliothek (Domplatz 1), Kinder- und Jugendbibliothek (Marktstraße 

21) und die Stadtteilbibliothek am Berliner Platz verfügen über WLAN, basierend auf lokalen 

Sonderlösungen. 

 

Die Versorgung von Fischmarkt, Anger, Domplatz, Marktstraße und Benediktsplatz ist großflächig 

über die SWE-Energie erfolgt. WLAN in Bahnen und Bussen wird durch die EVAG bereitgestellt. 

 

Die Deutsche Telekom AG ist nicht der zentrale Provider für den Internetzugang der SVE. 

 

Aus oben genannten Gründen empfiehlt die Stadtverwaltung Erfurt, diesem Beschlussvorschlag 



 

LV 1.04 E 

01.20 

©Stadt Erfurt 

 

 

nicht zu folgen. 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. Peter Kinsinger 
 

11.05.2020 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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